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Und IUr den Fall, daß die Bewegung durchdringt,?)
wIrd sıch uch die srundsätzliche Schwierigkeit, die dog-
matische Frage, lösen Jassen. Man wird eine orthodoxe
Formel finden (die Eherelormer zeigen sS1€e jetzt schon
auf!), die ber die Korantexte hinweghilit, weiche der
Verbesserung entgegenzustehen scheinen. Der Islam wIıird
ann nachweisen, daß mıiıt der Preisgabe dieser alten
(1wohnheiten nıcht sıch selhst aufgegeben Hatı weıl 61 €
]Ja nıcht seinem Wesen gehören W1e€e etwa der (Grlaube

die kinzigkeit (Jottes der die Sendung Muham-
meds. Er wIird sıch WI1e€e bısher rühmen, daß Kuropa die
segensreiche Finrichtung der Irennbarkeit der EKhe den
Muhammedanern verdankt, die sS1Ee schon VOo Anbeginn
besessen haben Kr wıird dabel Sanz VETSESSEN, daß die
Polygamie hel ihnen durch den Einfluß UNsSEeTES rateıles
hat weıchen mUüssen, wird hber dafür unwiderleglich dar-
Lun, daß die Monogamıie VO Koran immer als Ideal der
Ehe gepredigt wurde un S1e alle werden Allah preisen,
daß dieses hohe Ideal, welches TOLZ der Lehre des Koran
infolge wildriger Umstände, die nicht durch den Islam be-
dıngt SIN  d, 1Im Morgenland bisher nıcht AT Geltung g I
bracht werden konnte, nunmehr durch die welse Führung
des heiligen Buches erreicht worden ist

Der $tändegedanke
(Nach dem Universalısmus, Faschismus un „Quadra-

gesimo anno’.
Von Dr ose Rußmann

Mehr als l1er Jahre sınd seıt dem Erscheinen des
sroßen gesellschaftlichen KRundschreibens Pıus XI VEl -
flossen. 1e] ist darüber schon geschrieben worden. Es
wurde ZU Grundlage einer staatliichen Verfassung g I
NOININEN. Und doch herrschen och vielfach alsche An-
schauungen ber die wahre berufsständische OÖrdnung
un ihre Gestaltung. Beherrschen doch auch andere Hor-
INnen des Ständegedankens In weıtem Ausmaß Theoriıe
un Praxis. Wwel dieser Arten sollen uUrz behandelt un
einer Prüfung unterzogen werden, gleichzeitig die Leh-
LO  — des Heiligen Vaters ın einerr_1 knappen dystem Ca

28) In der Tuürkei ist Polygamie, Scheidung in der alten Form
und Schleier, WI1e bekangt, Urc das NEUE ((esetzbuch abgeschafftt.
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gelegt un! auf eim'gé Gefahren der Verfälschung hinge-
wıiesen werden. Weıiıl diese Frage VO  b dauerndem Wert
und Interesse ist, soll die wichtigste, wertvollere Literatur
ZU Schluß angegeben werden.

Der Staändegedanke nach dem Universalismus.
ach der Lehre des Universalismus, der hauptsäch-

uch VO Wiıiener Universitätsprofessor Dr Othmar Spann
un seliner Schule vertireten wird, lıegt das W esen der
(resellschaft In der geistigen ‚„‚Ganzheıt , der eine Art
Substantialität zukommt. Idie (Janzheit ist das eigentlich
Waiırkliche, das Primäre. Den Einzelnen eıgnet 19888  — eine
relatıve Selbständigkeit, enn sS1e besıitzen ihre Indıvı-
dualität 11UL der Potenz nach, erst In der Ge;ellschaftwird sS1e aktualisiert.

Dıie Gesellschaft als solche hat keine Existenz, SO
dern s1e exıstiert NUL den Teilganzen, 1n den geistigen
Lebenskreisen, 1n die sıch die (Janzheıt ‚ausgliedert””,

1n Religion, Philosophie, Kunst, Wissenschalt; Kasse,
Volkstum; Liebe, Ehe, Freundschalit; Recht und Sıttlich-
keıt Recht un Sittlichkeit sind die allgemeınste datzung
IUr die menschliche OUrganısatıon. Durch sS1e wiıird die
Ganzheıt, der Geist, erst ZUFL Kultur. Je nachdem NUu
eın geistiger Lebenskreis 1el Vo (zeiste enthält, der
(anzheıt nahe Ste  ö besıtzt den Vorrang VOL den
anderen.

Diese eıle der Gesellschaft sind ungleichartig, ber
gleichwichtig der Leistung nacCh; zweitens dem Werte
ach ungleich (der Heıilige ist wertvoller als der Sünder),
daraus ergıbt sich der herrschaftsmäßıige Autfbau der (Ge-
sellschafit, der w1e€e eine Pyramide 1n den Besten seine
Spitze findet; drıttens die Teile der Gesellschait bestehen
Nn1C aus Kinzelnen, sondern Aaus Gemeinschaliten, die
(esellschaft ist ständisch gegliedert und nıcht zentrah-
stisch un atomistisch.

In den Gliedern der Lebenskreise haben WIT die
Stände gegeben, un ZWar zunächst die geistigen der
Vorstände; enn die Gesellschaft ist Ja gelistige (zanzheıt.
Die Stände wechseln 1e ach dem Vorherrschen des 1e=

ulturinhaltes. S1e leiıten Iso nıchtweılıgen (Jeistes- der
Aaus Arbeitsteilung der Sachbesitz iıh Entstehen her.

Die gelstigen Stände werden außerlich erst sichtbar
durch die handelnden Stände rst jetz sprechen die
Universalisten VOINl Vollständen, öffentlich-recht-
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lıchen Körperschaften mıt bestimmtem Aufgabenkreis in
der (zesellschafit

DIie eigentlichen un wichtigsten Vollstände sıind mıt
Staat,; Kırche un Wirtschafit eriaßt Staat und Wiırtschait
sollen 1U eingehender behandelt werden.

Der aa als Stand hat seinen eigenen Aufgaben-
kreıs, nämlich die Reglerung, die Außen- un Innen-
politik, Heer, Hechtswesen, Verwaltung un Kulturauf-
gaben. Wohl mußte In einer vollkommen ständisch DE
gliederten (resellschafit die Kultur 1n einer eigenen Kam-
INer vertreten se1IN. aneben nımmt der Staat och eine
hesondere Stellung gegenüber den anderen Ständen eIN.
Die Herrschaft übt der aa stuflenwelse VO  > ben ach
unten In qautorıtärer W eise AUS,. Die Begründung selner
Autorität legt 1m Geıistigen. Die Besten, die Sachver-
ständigen sollen herrschen. Dies trıfft quf die ständisch-
hilerarchische Staatstorm Der Ständestaat ist der voll-
kommenste Ausdruck der unıversalistischen (resellschaits-
auffassung,

Soil dem Ständestaat dauernder Bestand gesichert
se1ln, mMu VO einem führenden Menschenkreis SE-
iragen se1n, der die Staatsıdee lebendig verkörpert, der
unmiıttelbar ZUFT Staatsleitung berufen ist (Funktion des
Adels). In einem Staatsrat sollen uch die Führer der
anderen Stände, WIeEe der Wirtschai{t, der Kirche un Kul-
LUr vertreten SEeIN. Dadurch wird die gegenseıltıge Ver-
bındung hergestellt un die indirekte Teilnahme aller
der Staatsleitung gesichert. Direkt nehmen die Einzelnen
in ihrem Stand der Leitung teıl

Die besondere ellung des Staates VOL den anderen
Ständen hegt da  rın, daß ZUIN „Organısierenden Han-
deln‘“ bhberufen ist Er ist Inbegriff aller Anstalten, und
Einheitserscheinung, ist .Leiter un Rıchter aller
deren Stände, ennn mu die anderen erst verwirk-
lıchen Der Staat ist Höchststand, ganzheitsnächster
Stand, der die Idee der Nation verkörpert. Daraus leıtet
sıch seline OÖberhoheıit, seın Totalıtätsanspruch her Es
gılt das Gesetz Relıgion VOL Staat, ber Staat VOL Kirche.
WAar hat das Geistige den Vorrang VOL der Welt des
Handelns, ber ım Bereich des Handelns ist der aa
der höchste Stand Dies entspricht uch den tatsäch-
liıchen heutigen Verhältnissen, wo . ‘die relig1öse Einheıt
zerstiort un der Staat als absolut gesehen wird. Das e_
genseıltige Verhältnıis zwıischen Staat un Kırche muß
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durch eın Konkordat geregelt werden, W1e überhaupt
zwischen allen Ständen.

Dem Vollstande Wiırtschaft obliegt die Aufgabe,
Mittel T1ür /Ziele beschafien. Die Wairtschait wıird Oll
eINer doppelten Gliederung beherrscht: VO der errıto0-
rialen ach Wirtschaftsgebieten, W1€e Betrieb, Gemeinde-,
Bezirks-, and-, Volkswirtschait und VO der berufs-
<ständıschen Stufenbildung. rst be1l der ' vollständig lük-
kenlosen Durchorganısıerung des Vollstandes spricht der
Universalismus VO zünitigen Ständen der j]ler In der
Wirtschalit VO  = den eigentlichen Berutfsständen.

Ihe berufsständıische Stufenbildung erTolgt ach ole1-
chen Zielen und Mitteln Zum Beispiel wırd der
Betriebsverband der „Ddodawerke“” ın den Oberverband
„Chemische Rohstoffe‘ (Getreidebau), dieser In den SpIt-
zenverband „Chemische Industrie‘“ (Ackerbau und en
zucht), dieser 1n den Wirtschaftszweig „Industrie” (Land-
un Forstwirtschaft) eingeordnet. Als große Wirtschaits-
zweıge kommen ın Betracht Land- un orstwirtschait,
bergbau un Hüttenwesen, Gewerbe., Verkehrswesen,
Handel, Kreditwesen, Irele Berulfe, BHeamte, die alle 1im
wirtschafthchen Ständehaus verirefen SINd. Das geme1ln-
Saln Zuel wıird Iso ın erster I ınıe für die Stufenbildung
zwıischen Betrieb un Volkswirtschait maßgebend sem.
In zweıter Linie zann die Stufenbildung uch ach gle1-
chen Leistungen der Mitteln 1ür verschiedene Zwecke
erfolgen. Jischler VOTIL Schiffsbau, VOIN Hausbau und
Möbeltischler können 1n einer Organıisatıon n_

geschlossen werden. Neben den gleichen Zielen un Mıt-
eln bıldet der Rang der Leistung eın Organisations-
PrInZIp. Sektionen der Arbeiter, Angestellten und Unter-
nehmer wird 1m sleichen Berufsstande gehen. Außerdem
werden die Betriebe och ach Größen roß-, Mit-
tel-, Kleinbetrieh im Gewerbe, 1n der Landwirtschait

S, W.) organısıert werden mussen. lle diese Gliederun-
CN tireten sleichzeıt1g in Kralit

Die organısierten Berufsstände bılden Körperschaf-
ien öffentlichen Rechtes, die iıhr Kigenleben iühren In
Gesetzgebung, Verwaltung und Gerichtsbarkeıt. Für das-
selbe Gebiet un LÜr denselben Beruf dart AUuUr einen
Berufsstand geben. Unter den Trel Sektionen wird ein
bestimmtes Verhältnis herrschen., sS1e werden überall
dort dabei se1IN, sıch iıhre Interessen handelt.
In parıtätischen Ausschüssen kann vieles erledigt WEeTl-
den Dem Staate verbleibt die Steuergesetzgebung, TE
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Währungsirage, die auswärtige Wirtschäftspolitik, die
Oberleitung den Beru{fsständen gegenüber bel Errichtung,
Kontrolle, Schlichtungswesen, Gerichtsbarkeit un ein
Notverordnungsrecht. uch Verrichtungen des Staates
(Heer), der Kultur (Erziehung . W.) un der anderen
Stände wird der Wirtschafitsstand übernehmen., wW1€e uch
umgekehrt. Die Berufsstände entsenden ihre eute uch
In diıe staatliıchen Körperschaiten. Innerhalb des Standes
selbst soll echte Demokratie herrschen, Gleichheıit
unter Gleichen: ach außen ber ber- un Unter-
ordnun

Den Berufsständen fallen VOTL allem wirtschaftliche
u/gaben WI1Ie Wirtschaftsrecht, Handel un Zöll-

Ahsatz, Preisregelung, berufsständisches Aredit-
WCSGIL Die ständischen KFachbanken zönnen in einer
Zentralbank zusammenlaufen, die wıeder nıt der sStaat-
lıchen Zentralbank un dem Noteninstitut 1in Verbindung
steht In der Sozlalpolitik steht ihnen ZU das Versiche-
runNgsWESCH (Alters-, Kranken-, Arbeitslosenversicherung
U, S, W.), die Tarıf- un Kollektivverträge, das Schlich-
LUuNgSWwesen, die Gerichtsbarkeıit U, S, In ihren Bereich
fallen uch Facherziehung, Bildung, kulturelle un gesell-
schaftlıche Veranstaltungen. Den oberen Verbänden
kommt mehr die Rahmengesetzgebung, das Allgemeine
L S1€e ijungleren als nächsthöhere Instanzen: die unteren
haben manche Aufgaben nıcht mehr, vieles wırd aber
gerade bel ıhnen auszufiühren SeIN. Im Betrıieh un
Betriebsverband mMu sıch die eC Wirtschaftsgemeinn-
schafit zeigen, sollen sıch die Arbeiter als vollwertige J1e-
der der (zesellschait iüuhlen können. Viele Agenden der
Gemeinden, Bezirke un Länder werden 1ın den Wiır-
kungsbereıich der Beru{fsstände übergehen.

W enn WITr DUn den Ständegedanken des Unıiversalis-
11US einer kurzen Kritik unterziehen, Mas genügen, aul
dıie wichtigsten Unterschiede mıt den Prinzipien der
katholischen Gesellschaftslehre hinzuwelsen. Als Re-
aktionserscheinung mechanische Demokratie, las-
senkampi{i un Individualismus un 1n der Volkswirtschait
sollen die Verdienste des Universalismus uneingeschrän
anerkannt werden. kt

In einem geschlossenen System werden die (Gesell-
schaft, die Stände, Staat un Wairtschaft VO der (zanzheıt
abgeleıitet. Nıcht selten ber tragen solch einheitliche
Systeme einen monistischen der pantheistischen Charak-
ter Die Verwandtschait mıt Hegels Lehre VO „Geiste”
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ist unverkennbar. Nur scheint sich ler eine eın
formelle „Verfahrenlehre‘, das rein Organisatorische

handeln. Der Mangel eines estimmten Inhaltes, einer
klaren Ursachen- und Zwecklehre haftet dem SaANZCN
S5System Immer wird miıt em unkiaren Ausdruck
„„‚Ganzheıt”, „Geist” operıert; manchmal hat den AÄN=-
sche1ın, als obh überhaupt keine persönlichen Einzelsub-
ianzen exıistherten. Unendliches, Absolutes wird mıt dem
FEndlichen vermengt, Gedankending und Wirklichkeıit nd

Die katholische (Gesellschaftsliehre(eist gleichgesetzt.
<sieht 1n der (Gresellschait einen geistig-moralischen Or-
ganısmus, eine juristische Persönlichkeit. Substanz kommt
UL den Fiınzelnen Die Gesellschaft wurzelt in der
gesellschaftlichen Anlage des Menschen und im Zweck der
Gesellschaft, der 1n der Verwirklichung objektiver Werte
legt, S1e sründet ın der söttlichen Welt- un Lehbens-
ordnung. Neben diesem strukturellen Autfbau weiıist die
(Gesellschai{it och einen solchen ach den Funktionen auf:
S1e ist eın Leistungsorganısmus.

Vor dem einen Irrtum ImMu VOL allem gewarnt —
den, Standestaat und berufsständischen Leistungsorgan1s-
INUS gleichzusetzen. Wie die Persönlichkeit, die Familie
dem Staate vorgeordnet un selbständig SIN  d.: ist S
auch mıt den Berufsständen. Staat un Natıon sınd nıcht
etwas Letztes, Absolutes, darüber hinaus reicht die Men-
schenfamıilie. Nıicht der totalıtäre, sondern der subsidiäre
Staat ist die Forderung VO  b „Quadragesimo anno‘. Sonst
besteht die Gefahr des Staatssozialiısmus. Wohl ist und
hleibt der Staat der Hüter des (1e8meinwohles. uch 1er
merkt INa den preußischen Staatsphilosophen Hegel
deutlich heraus. Wenn uch eın Staatstand ıIn Notzeiten
einer Berechjcigur_1g nıicht entbehrt, mu die Leıtung des
Staates srundsätzlich allen reisen fien stehen, WI1e auch
alle Kulturleben teilnehmen sollen. Der Wert der
Menschen hegt Ur 1n der (zottebenbildlichkeit und Reın-
heıit der Gesinnung. Vor einer allzu autorıtären Herr-
schaft VO ben ach untien soll das Volk verschont
oleiben. Nicht 1im Geıiste, sondern 1n ott findet die
Autorität ihre Begründung.

(1anz einseıltig un falsch ıst das Verhältnis VOoO Staat
un Kirche gesehen. Von Hegel sagt INan, daß eine
Apologie des Iutherischen Landeskirchentums geschrıe-ben hat ach m verkörpert der Staat den göttlichen
Willen, gıbt aller gelstigen Wairklichkeit rst ihre Kx1-
Stenz. Ahnliches behauptet der Universalismus. Das Ver-
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hältnıs VON Staat un Kirche kann natürlich nıcht em

echsel der einzelnen Kulturinhalte unterworien SEe1IN.
Stand ıst kein W eesensstück des Staates, sondern HU en
Proprıium der menschlichen Gesellschait Wirtschaft un
sırche zönNnen qals Stände n]ıemals qauf dıe sleiche Stufe
gestellt werden. Seıt den beiden undschreiben Leos J1l
„Immortale 1Del: UB „Diuturnum 1L lud“ wıssen WIr, daß
diese beıden notwendigen, vollkommenen Gesellschaften
koexıistent sind, ihre selbständigen Autorıtäten, Zwecke,
Mıttel, Bereiche un (ewalten haben, 1n den geme1n-

Angelegenheıten siıch verständigen mussen. Der
Universalısmus betrachtet die Frage rein organisatorisch,
hne quf Inhalt, Zweck un Verwirklichung elıner W ert-
ordnung Rücksicht nehmen.

Das konkrete Schema einer berufsständiıschen Wiırt-
schaftsordnung entspricht ohl den tatsächlichen KErIOr-
dernıssen. Unterschiede liegen 1m Grundsätzlichen, VOI
allem ın der Frage VO  — Moral un Wirtschafit. Nıcht
außere Ddatzung menschlicher Organıisatiıon un inhalts-
lose Norm ist u15 die Moral, sondern Forderung objek-
tiver Werte, (rottes selber, estimmte Ziel-, Zweck- un
Stufenordnung, sıttlich Irele Persönhlichkeiten gerichtet.

11 Der Ständegedanke nach dem Faschismus.
Zweiflellos hegen uch dem Faschismus unıversalisti-

sche Züge zugrunde. och hesteht selıne Stärke nıcht ıIn
der Lehre, sondern 1n der konkreten Verwirklichung. Die
Natıon ist ım taschistischen aa zusammengelaßt. Dabeıl
erscheıint der Führergedanke mıiıt dem Ideal des einstigen
Imper1ums un den Totalıtätsansprüchen des heutigen
Staates verknüpit. Das Indıyıduum wird tast ausschließ-
ıch qals ıttel ZU Zwecke des Staates gesehen. Eın WIC  N-
tiger KFaktor 1im Aufbau des Staates ist die Arbeaıit. Tätig-
keıt und Amt stellen die Gliederungsfaktoren des
faschistischen Staates dar

Damit stehen WILr bereıts VOL der ständıschen Staats-
verfassung, deren WEeC 1n der riıchtigen Lebensgestal-
LUn un Kntwicklung der Nation egeben ist Man hat
cdiese Verfassung uch qls srohe mts- un Ernennungs-
hierarchie hezeichnet, die VO  b hen ach unten erfolgt.
Im Autfibau des faschistischen Staates unterscheıidet InNnall
mehrere Organe un KÖö erschaftten. Zunächst einmal
die Beru{fsvereine, die 1im atıonalrat der Korporationen
zusammenlauien. Sie sind ach einem Ausspruch uS-
solinıs TÜr die Wirtschait asselbe, WI1IE der Generalstab
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FÜr das Heer, „denkendes Hirn und ausführendes Organ ”
Zweıtens das dystem der Einheıitspartel. Totalıtätsstaat
un: Einheitsparteı s]ıeht Mussolinı aqals unbedingte Lirior-
dernisse ZU Durchführung des Ständegedankens ])as
Zentralorgan ist der sroßhe Faschıistenrat, 1n dem alle mıiıt
wichtigen Amtern vertreien sınd, und AUS dem die 1uh-
renden Männer TUr die verschiedenen Amter SC
werden. Drittens der eigentliche Staatsapparat mıt der
Hegıerung, der Verwaltung, dem Ministerpräsidenten, den
Mınıstern, den Unterstaatssekretären, Präfekten. Viertens
die Kammer, der die Gesetzgebung oblag. och sınd ihre
Vollmachten seıt Jänner 1934 vielfach In den Nationalrat
der Korporationen übergegangen, neuestiens dem Ka-
schıstenrat übertragen worden. ünitens dem Senat qals
(zarant der Verfassung. dfsche Organı-Wır gehen 1er U quft die berufsstäan
satıon EeLWAS näher e1in. Niedergelegt ist sS1e In der „Carta
del Lavoro: VO 1926, 1n den Bestimmungen VOo 1930
und im (resetz ber die Korporationen VO Jänner
1934 Es gıbt anerkannte un Irele Berufsvereıine. rak-

siıch au{i der Arbeıtnehmerseıte mıt den faschistischen
tische Bedeutung kommt TE den anerkannten Z die

(zewerkschaiten decken Ihnen alleiın steht das ecCc AU:
Beiträge einzuheben, uch VOoO den nichteingeschrıebenen
Mitgliedern, kollektive Arbeitsverträge abzuschlieben, dı
Kandidatenliste aufzustellen. Die sozlalistischen (Gewerk-
schaften wurden aufgelöst, die katholischen haben sıch
9927 den taschistischen angeschlossen. Der Beruisverein
ist eine /wangskorporatıon, da TÜr einen Umkreıs 1Ur

je eine Organisation LÜr Arbeitgeber, Arbeitnehmer und
Irele Berufe geben darti Darıin gıbt eingeschriıebene
die olt den weıltaus kleinsten e ausmachen und nıcht
eingeschriebene Mitglieder. Öffentliche Beamte scheiden
AUuSs. Wır definieren den Berulsvereim mıt Niederer „als
die Gesamtheit der Angehörigen ‚eines estimmten C-
ruisstandes innerhalb elines estimmten Verwaltungskrei-
ses ,  .. Die Beruifsvereine sind ach Kategorıen etirennt,
umiassen Iso HUT Arbeitgeber der HA Arbeitnehmer,
sS1e sınd demnach syndikalistisch aufgebaut. rst 1m Na-
t1onalrat der Korporationen sind alle verem1gt.

Die berufsständische Organıiısation weıist uch 1m Fa-
SChISmMUS eine doppelte Gliederung auf Dem (ebiete ach
in Gemeinde, Provinz, Land, Reich un der Leistungoder dem Wirtschaftszweig nach 1n Beruifsvereın (Ört-liche Sektion), Landesverband un La_ndesbund. Daneben
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sind och alle Industrien desselben Ortes einer Union
vereimm1gt. Die Berufszweige sind In Landesbünden un
ZWeIl (zeneralbünden erfaßt, Iso f alle Arbeitnehmer
der Industrıen, der Landwirtschait, des Handels; parallel
azu alle Arbeitgeber der Industrie U, Diese syndika-
histischen Landeshünde der Spitzenverbände sind Im
Nationalrat der Korporationen zusammengeschlossen.
rst der Korporatıon gehören alle Angehörigen einNes
Produktionszweıges (Arbeitgeber un Arbeitnehmer)
Innerhalb der Korporatıionen arbeıten die Sektionen un
Ausschüsse.

Die Öberleitung hegt be1ı den zuständigen Minıstern
und Unterstaatssekretären, die politische Leitung e1ım
Parteisekretarılat. och haben diese Bünde uch ihren
eigenen, VO Mıinıster ernannten Leıter un: einen KRat
der Delegierten, der VO den eingeschriebenen Mitghe-
ern gewählt wird. Diese Wahl erfolgt ıIn der Vollver-
sammlung, 1n der Versammlung der eingeschrIie-
benen Mitglieder, auch die Bilanz geprüft un die
Kntsendung der Kandidaten in die verschiedenen KÖT-
perschaften erfolsgt, allerdings immer ın Abhängigkeıt
staatlicher Stellen.

W ar Irüher der Nationalrat der Korporationen NUur
beratendes Organ der Regierung, ist seıit 1934 uch
miıt der Gesetzgebung betraut. Ihm un dem Berufts-
vereine oblıegt die Vermittlung zwıschen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern, Regelung der Produktion U, S W.,
Abschließung der Kollektivverträge, sozlalpolitische und
rein polıtische ufgaben. Sie legen die VO Faschistenrat
genehmigte Kandidatenliste L1ür Kammer, Nationalrat.
Kaschistenra aut Zur Durchführung der gefahten Be-
schlüsse ist och die Genehmigung der Reglerung e1IN-
zuholen. Die oberen Organe ben ber die unteren inner-
halb der berufsständischen Organisation Aufsichts- un
Kingriffsrecht Aaus. Der Staat beansprucht eıne weıt-
gehende Oberleitung un Kontraolle: Der Leiter wIıird VO  an
ihm ernannt, der Verein un die Statuten VO ıihm be-
stätigt, Finanzgebarung un Kollektivverträge überwacht,
auft die Dauer eiInes Jahres annn en Kommissär bestellt
werden, schließlich der Berufsverein aufgelöst werden.

Rechltlich Sind dıe Berufsvereine als Verbandspersön-
lchkeiten öffentlichen Rechtes, als eiInNe Art Zwangs-
genossenschait anzusehen. Ihre Entstehung verdanken
S1E entweder dem Staate der den höheren Vereinen,
denen S1e angeschlossen se1n müuüssen. Sie mussen Sta-
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uten un eine Leıtung haben, 1n politischer, moralischer
und nationaler Hinsıcht zuverlässig sSeInN. Die Auflösung
erfolgt durch eigenen Beschluß der Entzıehung de
Anerkennung VO  m seıten des Staates

Im Rundschreiben des Heiligen Vaters ist auf dieses
faschistische Beispiel elines ständıschen der korporatıven
Aufbaues Bezugo Lobend wird die iriedliche
usammenarbeıt der Klassen, der Friede unter den
Gesellschaftsschichten, das Zurückdrängen der sozlialisti-
schen Bestrebungen, Diszıplin der Produktion, Sicherung
des Gemeinwohles un der Lebensinteressen 73) hervor-
gehoben. ber der Faschismus birgt uch große efah-
B die WITr gerade VO Standpunkt der katholischen
Gesellschaftsliehre nıcht übersehen dürifen Natürlich gibt
05 keın allgemeingültiges Schema der Ständeordnung Tür
alle Staaten der LUr alle Zeiten, sondern 1U  — be-
stimmte Grundsätze. jel kommt auf die Genialıtät des
HKührers un auf die praktische Han  ung der rund-
satze Trotz der Totalıtät des Staates besteht mıt der
Kırche 1in Itahen bestes Einvernehmen, SIN  d die katholi-
schen Ehegesetze anerkannt, erfährt die Famıilie vorbild-
liche Förderung. ber die politischen und wirtschafit-
lichen Freiheitsrechte der Einzelnen SIN  d vielfach der
Nation un dem Staate geopfiert.

Man hat darauf hingewlesen, daß durch das Kor-
porativsystem un den wirtschaitlichen Auifibau des
Faschismus der Kapıtaliısmus nicht überwunden, sondern
eher als Staatskapttalismus großgezogen wurde. Aller-
dings verlief die wirtschaftliche Entwicklung Italiens
Jangsamer un anders als 1n den mitteleuropäıischen Län-
ern. Allzu stark ist Selbständigkeit und Irelie Selbstver-
waltung des Berufsstandes durch KEingrifirechte, Zentra-
lısation und Bürokratie des Staates unterbunden. 1e6-
derum muß betont werden, daß Ständestaat un berulis-
ständische Ordnung nıicht gleichgesetzt werden dürfen
und daß jedwede Gesellschaftstätigkeit subs1ıdlär ist Wiıe
das Rundschreiben hervorhebt, annn der Zwangscharak-
ter un die Monopolstellung der faschistischen Gewerk-
chaften die (zefahr VO  - politıschen Sonderinteressen
nach sıch ziehen. Die Scheidung VO  — Polhitik und Wairt-
schaft waäare notwendig. Der ıtalienische Beruisverein 1n
selner syndikalistischen Form weicht erheblich ah VOo
Ideal des reinen Berufsstandes, bereıts Vo  S unten qut
alle Kategorien vereinıgt SIN  d. So muß die Einheit mehr

‚, ’heol.-prakt. Quartalschrift, “* 1936.
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durch außeren Zwang un staatliche Überwachung
erreicht werden als durch gegenseıltige Bereitwilligkeitund persönliche Verantwortung.

IL Der Ständegedanke nach „Quadragesimo anno®°.

Das Kernproblem des Rundschreibens bildet die
gesellschaftliche Ordnung, ihre Wiederherstellung und
Vollendung ach „dem Heilsplane der Frohbotschafit‘
Der Heilige Vater sıeht die gesellschaftliche Ordnung
gesiort und die Wirtschaft Arg m1ıßbildet Wir leiden
och Tturchtbar unter den Folgen des lberalistischen
Wirtschafts- un Industriesystems, seinem Kamp{i die
Macht 1m Staate, der Staaten untereinander. Die Wiırt-
schaft erhielt einen ungebührlichen Primat, der Staat
wurde seliner Oberhoheit entkleıdet. Auft der anderen
Seite entstand das sroße, aut das Existenzminimum herab-
gedrückte Heer der Proletarıer. Kapıtal un Arbeıit, VO  a
Natur aufeinander angewlesen, wurden aquseinander ger1S-
SECIN.. Es entstand eine unheilvolle Zweiklassenfront. Die
Arbeiter haben die rechte Kingliederung ın die (zesell-
SCHATT, die gebührende Achtung un Wertung och nıcht
gefunden.

Durch die individualistische Auffassung wurden die
Ghieder un kleineren (Gemeinschaften des (zesellschafts-
lehbens zerschlagen, daß heute LLUTI och Eıinzelmen-
schen un Staat gegenüberstehen. Der Staat hat sich mıt
allen Aufgaben der Gesellschafit, diesem reichgegliederten
UOrganısmus der sozlalen, wirtschaftlichen un kulturellen
Lebenskreise, beladen MmMuUSSenN, daß „zugedeckt un
erdrückt wurde‘‘. Die Gesellschaft soll hber eine ohl-
efügte Ordnung bılden. „Fıine rechte Gesellschaftsord-

verlangt eine Vielheit VO  - Gliedern des Gesell-
schaftskörpers, die eın starkes and ZU EFainheit bindet“
(S 65) Der Sozlalismus wıederum opfert die mensch-
Lıche Persönlichkeit un hre Freiheit einer rationalisti-
schen Gütererzeugung, S1e 1n der Gesellschafit eine reine
Nutzveranstaltung, deren Autorität 1m Diesseits WUL-

zelt (89)
Die menschliche Gesellschaft ist gelährdet un he-

droht Eine Neue Ordnung muß herbeigeführt werden.
1le verantwortlichen Kreise mMusSsen rasch anıs Werk
gehen, WenNnn S1€E nıcht schwere Schuld auf sıch laden nd
der „ Weltrevolution Schrittmacherdienste‘‘ eisten WoIl-
len Der Heilige Vatep gibt die Zzwel sroßen /Zaiele „„ZU-
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c<tändereiorm und Sittenbesserung““ a Stallt den . „„Um-
mG dieser Gesellschaftsordnung nach den Grund-
satzen katholischer Sozlalphilosophie aus Vernunit un
OÖffenbarung qaut (IL, d 61 b1ıs

Die In Klassen zerrissene Gesellschaft soll In der
Finheıt der Stände erbaut werden. „Angebot und ach-
rage der Arbeıitskraft läßt eute die Menschen auf em
Arbeitsmarkt zwel Klassen, Zzwel Kampf{ffronten bilden z

Durchgreifende Hılfe ber hat die Ausräumung dieses
(regensatzes YVABAR unerläßlichen Voraussetzung un e..
schemt aum anders möglıch als dadurch, daß wohl-
gefügte (1liıeder des Gesellschaftsorganısmus sıch biılden,
q1so Stände‘ (ordines), denen INa  a nıcht ach der JAl
gehörıgkeıt einen der anderen Arbeitsmarktpartei,
sondern ach der verschıiedenen gesellschaitliıchen nNnK-
tıon des Kinzelnen angehört. Denn SCHAU wIıe die nach-
barschaftliche Verbundenheıit die Menschen FA (1 meinde
zusammen({Tührt, äht diıe Zugehörigkeit Z gleichen
schaftlicher Art S1e Berufsständen der berufsstän-
Beruft gleichviel ohb wirtschaftliıcher oder aqaußerwirt-

Aischen Körperschaften sıch usammenschließen. Das
Fıne ist natürlich W1€e das Andere‘ 65)

In diesen W orten sind die W esensmerkmale der
berufsständischen Ordnung klar hervorgehoben: Der Le1i-
stungscharakter, die Funktion ım Gesellschaftsganzen für
das Gemeinwohl, der Organiısmusgedanke der (zesell-
schafit Aithin zönnen WIT mıiıt Meßner („Soziale Frageder Gegenwart“, 369) definieren: „Berufsstand ist die
G(ememinschaft derer, die durch das Zusammenwirken
einer im gesellschaftlichen Leistungsorganismus voll-
bringenden Leistung verbunden sınd.  6 Bei Spann wach-
56  — die Stände aus den Kulturkreisen, dem (reistesinhalte,
andere wlıeder leiten die Stände AUS Besıitz un Herr-
schaftsstellung ab Wahre Ständeordnung ruht 1n Arbeit
und Leistung, 1n der Irelien Persönlichkeit un 1m
Urganismusgedanken. nsofern zeıgt gerade die berufs-
ständische Ordnung echt demokratisches W esen. Die
Bedeutung VO Beruf un Arbeit wırd 1 Rundschreiben
Ofters hervorgehoben, enn S1€e begründen den ‚„ Wohl-
stand des Volkes‘“, wohl ın Zusammenarhbheit mıt dem
Kapital. Der Heilige Vater unterscheidet wirtschaftliche
und außerwirtschaftliche, Iso geistig-kulturelle Stände:

Die (G:lieder. des Gesellschaftskörpers un die An-
gehörigen eINeEes Berufes mu eın starkes and ZU E  1N-
heit binden. 995  J6 Kraft eines olchen Einheitsbandes

19*



299 Rflßmahn‚ Der Ständegedänke.292  Bußmann‚ ‚ Der *‘S"Ata’r}deg„edarilrix_e’.  besi'tzen einmal ‘di;=‚.‘ Güter und Dienstléistungefi, déren  Erzeugung, bezw. Darbietung die Angehörigen des glei-  chen Berufsstandes, gleichviel ob Arbeitgeber oder Arbeil-  nehmer, obliegen, zum andernmal das Gemeinwohl, zu  dem sämtliche Berufsstände, jeder zu seinem Teil mit-  zuwirken und beizutragen haben‘“ (65). Die Zusammen-  fassung der Berufsstände erfolgt nach den gemeinsamen  Dienstleistungen, Wirtschaftszielen und Mitteln, und durch  das Gemeinwohl. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollen  schon von unten auf im gleichen Berufsstand zusammen-  geschlossen sein. So fordert es der reine Ständegedanke.  Eine Einteilung z. B. in Land- und Forstwirtschaft, pri-  vate Arbeitgeber, private Arbeitnehmer und öffentliche  Beamte würde diesem Grundsatz widersprechen und  gerade die Klassenscheidung gesetzlich festlegen, auch  wenn die Verhältnisse eines Landes oder die Vergangen-  heit eine solche Einteilung nahelegen würden. Die Be-  rufsstände müssen organisch vom Betrieb und Ort aus als  Leistungsgemeinschaft emporwachsen. In diesen unteren  Gemeinschaften werden die Funktionäre von den An-  gehörigen des Berufsstandes gewählt, die Funktionäre  wiederum wählen die Vertreter in die nächsthöhere Ge-  meinschaft. Das Gesetz von den kleinen Gemeinschaften  und ihren eigenen Aufgaben darf nie außer acht gelassen  werden. Berufsgeist, Pflichtbewußtsein, Ehre, christliche  Solidarität, Gemeinschaftsgesinnung müssen sich im klei-  nen Kreis entwickeln und bewähren. Auf dieser Stufe  ]äßt sich. die Zuständereform am besten mit der Sitten-  besserung verbinden.  Die Notwendigkeit von eigenen Sektionen scheint  die Enzyklika vorauszusetzen.  ei der Behandlung des  Lohnvertrages wird eine Dreiteilung sichtbar: „...nicht  zuletzt das Zusammenwirken, der innige Bund von Intel-  ligenz, Kapital und Arbeit gewährleisten der menschlichen  Schaffenskraft ihre Fruchtbarkeit‘“ (55). Damit wären  Sektionen von Unternehmern, Arbeitern und Angestellten  gegeben. Auf S. 67 heißt es: „In diesen Körperschaften  liegt das Schwergewicht durchaus bei den gemeinsamen  Angelegenheiten  . Angelegenheiten dagegen, die in  besonderer Weise die Sonderinteressen der Selbständigen  oder. Gehilfenschaft berühren, so daß ein Schutz gegen  Vergewaltigung gegeben sein muß, unterliegen vorkom-  mendenfalls gesonderter Beratung und je nach der Sach-  lage auch getrennter Beschlußfassung.“ Die Menschen  besitzen ja ein natürliches Recht, unter sich Vereinigun-hesitzen einmal die_ _ Güter un Dienstlfeistunge„ri_‚ deren
Erzeugung, EZW. Darbietung die Angehörigen des glei-
chen Berufsstandes, gleichviel ob Arbeitgeber der Arbeit-
nehmer, obliegen, ZU andernmal das Gemeinwohl,
dem sämtliche Beruisstände, jeder seinem e1l mi1t-
zuwıirken un beiızutragen haben‘“ 65) IDie Zusammen-
Tassung der Berufisstände erfolgt ach den gemeiınsamen
Dienstleistungen, Wirtschaftszıelen un Mitteln, un durch
das (Gremeinwohl. Arbeitgeber un Arbeitnehmer sollen
schon VO  > untiten auf 1m gleichen Berufsstand ZUSaImImmmelr

geschlossen se1n. SO fordert der reine Ständegedanke.
Kıne Kinteilung In and- un Forstwirtschait, PI1-
ate Arbeitgeber, prıvate Arbeitnehmer und öffentliche
Beamte würde diesem rundsatz widersprechen und
gerade die Klassenscheidung gesetzlich festlegen, QUCH
WE die Verhältnisse e1ines Landes der die Vergangen-
heıt eine solche Kinteillung nahelegen würden. Die Be
rufsstände mussen organisch VO Betrieh un Ort AUS qls
Leistungsgemeinschaft emporwachsen. In diesen unteren
(15melinschaiten werden die Funktionäre VO  — den AN-
gehörıgen des Berufsstandes gewählt, die Funktionäre
wilederum wählen die Vertreter in die nächsthöhere Ge:
meinschaf{it. Das Gesetz VO den kleinen (iememinschaiten
un ihren eigenen Aufgaben darf n1ıe qaußer acht elassen
werden. Beruisgeılst, Pflichtbewußtsenn, Ehre, christliche
Solıdarıtät, Gemeinschaftsgesinnung mussen sich 1m klei-
111e  — Kreıis entwickeln un bewähren. Auf dieser Stuitfe
1äßt siıch die Zuständereiorm besten mıt der Sıtten-
hesserung verbinden.

Die Notwendigkeıit VO  m el eNeN Sektionen cheınit
die KEnzyklika vorauszusetzen. el der Behandlung de
JLohnvertrages wırd eine Dreiteilung sichtbar: 5° nıcht
uletzt das Zusammenwirken, der innıge und VO  am Intel-
ligenz, Kapital un Arbeıt gewährleıisten der menschlichen
Schaffenskrait ihre Fruchtbarkeıit“ (55) Damit waren
Sektionen VO  — Unternehmern, Arbeitern un Angestellten
gegeben. Aut 67 el „In diesen Körperschaiten
liegt das Schwergewicht durchaus bei den gemeinsamen
Angelegenheiten Angelegenheiten dagegen, die 1n
besonderer Weise die Sonderıinteressen der Selbständigen
der Gehilfenschait berühren, daß eın Schutz gESCH
Vergewaltigung egeben se1in muß, unterliegen vorkom-
mendentfTalls gesonderter Beratung und 1e ach der Sach-
lage uch getrennter Beschlußfassung.” Die Menschen
hesitzen ja eın natürliches Recht, unter siıch Vereinigun-
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SC bılden. Als oberster Grundsatz gilt, daß die gemein-
Samell Angelegenheiten gememsam geregelt werden mMUS-
SCIL, herrscht also Parıtät, Gleichberechtigung 1Ur
Unternehmer ıuınd TDEe1LLeET. Ks ginge nıcht A unter dem
Deckmantel der Ständeordnung 1ne NEUEC Herrschait der
Besitzenden der der Arıstokratie einzuiühren. Daß
innerhalb des Berufsstandes. noch Sektionen, Interessen-
verbände gıbt, wird siıch aqals notwendig herausstellen.
Wohl müßten s1e, wenı1gstens In der vollkommen durch-
geführten berufsständischen Ordnung, DUr privatrecht-
lıchen harakter Lragen.

Wie eım Staate, der qut iWotwendigkeit beruht, die
orm /rel ist, ehbenso ist bel den Berufsständen, die
HUL die naturgemäße Ausstattung der Gesellschait bıl-
den „Die Menschen haben die volle Freiheıt, eine Form
ach ihrem (efallen wählen, 198088 der Gerechtig-
keıt un den Erfordernissen des Gemeinwohles Genüge
geschieht” (67) Damıiıt ist ausgedrückt, daß die Formen
der ständischen Ordnung In den Ländern verschieden
Se1N werden, daß ber Gerechtigkeit und Gemeinwohl als
Maßstähe Tür alle gelten. Politische Sonderinteressen un
Totalitätsansprüche mussen ausgeschaltet bleiben. Wohl
kann eın Staat eine estimmte Ständeordnung vorschreı-
hen, WECN11 S1e der Gerechtigkeıt, dem Gemeinwohl und
dem Allgemeinwillen des Volkes entspricht.

usammenfassend können WITr be1l der berufsständi-
schen Ordnung die Gliederung ach Gebieten, nach Be-
rufien alle Angehörıigen des sleichen Berutes und
nach Sektionen unterscheiden.

Die Berufsstände mussen ach dem Rundschreiben
g|s Irelie autonome Körperschaften errichtet werden.
„Darum werden uch diese autonomen Körperschaliten,
ohne Wesensbestandstücke der bürgerlichen Gesellschait
f se1n,. doch SEIN qals ihre naturgemähe Ausstattung be-
zeichnet“ (69 Jener oberste sozlalphilosophische Grund-
SaTZ; dem nıicht „rütteln und deuteln“ ıst, gilt
WI1Ie LUr die organische Gliederung der Gesellschait über-
haupt, Sanz besonders tür die rechtliche Stellung der
Rerufsstände: „„Wie dasjen1ge, Was der Einzelmensch AaUS
eigener Inıtiative: mıt seinen eigenen Krätten eısten kann,
ihm n1ıcC entzogen un der Gesellschaftstätigkeit ZUgeWIl1e-
sen werden darti, verstößt dıe Gerechtigkeit,
das, Was die kleinen und untergeordneten (1emeınwesen
eisten un zum uten nde führen können, für die WeIl-
vere und übergeordnete Gemeinschait 1n Anspruch ZUu
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nehmen. Zugleich ist überaus näch‘teilig un verwiırrt
die SAaNZE Gesellschaftsordnung. Jedwede Gesellschaifts-
tätigkeıit ist ja ihrem W esen un Begrıli subsidlär, S1€e soll
die (ılıeder des Sozlalkörpers unterstutzen, ‘darf sS1Ee ber
n1ıemals auisaugen 63)

Die Berufsstände sıind Körperschaften öffentlichen
KRechtes, die Tür alle Berufsangehörigen verpilichtend SInd
un insofern Zwangscharakter Lragen. Sie besitzen ihre
AÄutonomıe, ihre Selbständigkeit In Gesetzgebung, Ver-
waltung un Gerichtsbarkeit In den ıhnen eigenen Gebie
ten Als natürliche (1emeıinschaftten sınd S1e ursprünglich,
nıcht VO Staate abgeleıtet. NSeine Tätigkeıt ist subsıdıär.
Die Berufsstände liegen zwıschen Individuum und Staat
und sıind berulfen, das rechte Verhältnis VO Freıiheıit und
Biındung herzustellen, den Individualismus un Sozlalis-
INUS durch eiINn gesundes Spannungsverhältnıs zwischen
beiden überwinden. Die berufifsständische Ürdnung ist
gegenüber dem Staate selbständig, WEeNnN auch der Staat
Hüter des ((emeimnwohles bleıbt. Malt sıch ber eine
allzu starke Herrschaftsstellung A wIırd der Stände-
gedanke sefälscht un der Staatssozlalismus selne
Stelle geseizt. Überspannen dıe Einzelnen un die Berulfs-
stände gegeneinander ihre Rechte, artet ‘ der Stände-
gedanke 1n Gruppenindividualismus AUs.

Nur uUurz werden 1m Zusammenhang aıt der NEUEI
(resellschaftsordnung die u/gaben dieser Körperschaften
skıizzlert: „In diesen Körperschaften hegt das Schwer-
gewicht be1 en gemeiınsamen Angelegenheiten, deren
wichtigste davon die Mitwirkung des Berufsstandes ZA1II1

allgemeinen Wohl des Gesamtvolkes ist  x  .b 67)
Nehben dieser gesellschaiftlichen Aufgabe tallen den

Ständen VOL allem wirtschaftliche un sozıale Z die 1m
Rundschreiben anderer Stelle hehandelt werden. In
der Wairtschaft wIırd immer der gesellschaftliche un Sif{-
liche CGharakter, Gemeinwohl, Gemeinwohlgerechtigkeit,Würde des Menschen un Forderung des (1ewissens
wahren SEeIN. Der schrankenlose W ettbewerbh mMu durch
gesellschaftliche nd sıttliche Bindungen geregelt werden.
Sozlale Gerechtigkeit un sozlale Liehbe müssen die Waiırt-
schaft enken 69) Das Arbeitsrecht mMu. immer en
Schutz der Menschen, ihre Christenwürde, die Gleich-
berechtigung der Arbeiter anstreben un siıchern. W ün
schenswert ist C den Lohnvertrag durch Miıtbesitz, Miıt-
verwaltung un Gewinnbeteiligung eın Gesellschafts-
verhältnis anzugleichen. In der Ständeordnung wird das



L,

Rußmann, Der Ständegedähke. 295

1e  ] eher möglich Se1IN. Bel Arbeit un Eigentum wird VOTr
allem immer die Individual- und Sozlalnatur betont,
den beiden srohen Irrtümern die richtigen rundsätze
entgegenzustellen. Wenn INna  e 5> mıt vollem Recht
dafür eintreten kann, estimmte Arten VO  e} Gütern der
öffentlichen and vorzubehalten o 89) annn INa  —
dieses Recht des gemeınsamen Kigentumes och eher TUr
die Berufsstände In Anspruch nehmen. Überhaupt sollen
die Frdengüter gerechter verteilt, Sondereigentum auch
Tür die Arbeıter geschaffen werden. 55 in breıtem
Strom soll den Lohnarbeitern die neugeschaffene (‚üter-
Hülle zuflließen, für Famailie, Hinterbliebene
und Wechselfälle des Lebens VOTrZUSOTSCNH 51) In dieser
ehrbaren Bedarfsbefriedigung und Ermöglichung eINESs
veredelten Kulturlebens hegt ja der INn der Volkswirt-
schait Die verschliedenen Berufsstände und Gesellschafits-
sruppen sollen sıch einem wahren Wirtschaftskörper
zusammenschlıeßen, Preise, Produktion und Wirtschafits-
Iragen gemeinsam regeln.

Der Heilige Vater WElß, daß die‘ heutige Wirtschafits-
krise nıcht das Problem eines bestimmten Volkes, SOIN-
ern der Völker überhaupt ist, daß wirtschaftliche
Autarkie sıch nıcht durchführen 1äßt Darum weiıst au{
dıie internationale Regelung hın: Die Völker, „diıe voneln-
ander abhängıg und gegenseitig ergänzungsbedürftig sind,
sollen zwıschenstaatliche Vereinbarungen und Einrich-
Lungen schaffen ZU Förderung einer wahrhafit gede1h-
lichen wirtschaftlichen Zus
(71 >ammenarbeit untereinander“

Um der Gefahr der Erstarrung der Berufsstände
begegnen, iordert der eiılıge Vater 79) ihre entspre-
chende Fortbildung, 1ıne SEWISSE Klastizıtät, Mannigfal-
tigkeıt un Freiheilt, Aufstiegsmöglichkeıt 1n andere
Berutfe. Die Ireien Berulfe, eue Wirtschaftszweige, NCUE
Verhältnisse un die Führer werden uch dieser (Gefahr
begegnen können.

Als Vorteile einer solchen berufsständischen Ord-
HUNS erwarten sıch der Heılıge Vater 73 63)-und die
Vertreter der berufsständischen Idee Zurückdrängen des
Klassenkampfes und der sozlalistischen KEinflüsse, Ent-
proletarisierung der Arbeiter durch Gleichberechtigung,
Mitverantwortung un Kingliederung 1n die Gesellschaft,
irıedliche Zusammenarbeit der Stände, gerechtere Vertei-
lung der Güter, SLAa Monopole un Anonymität 1n der
Wiftschaft Überwachung und Regelung, wahre Fürsorge
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un echte Sozialpolitik Iür die wirkliche Not, berufiiche
un gesellschaftliche dachverständigkeit, Fintpolitisierung
des Lebens, Freiwerden des Staates 1Ur selıne eigentlichen
Aufgaben un damıiıt Verstärkung seiner Autorität, Dauer-
haftıgkeit un Festigkeit der (resellschaft durch richtige
Gliederung. Diese AT Gesellschaft ware die Verwirk-
liıchung eines lLelles der göttlichen Weltordnung-» un!: de
göttlichen Weltplanes. Ruhe, Friede un Liebe, Vermin-
derung der sıttlichen Gefahren, leichtere Krreichung des
ew1gen Zieles würden dadurch ermöglicht.

1€e eUuUe Ordnung kann NUur unter Anstrengung aller
(xutgesinnten un 1Ur durch einen organiıschen Übergang
herbeigeführt werden. Heute muUussen schon einmal die
Voraussetzungen dafür geschaffen werden. An die VOTI*=+=
handenen Elemente, WI€e Kammern, Gewerbebund, In-
dustriellenverband, Arbeitervereinigungen ist anzuknüp-
ien Wohl mussen kapitalistische Bildungen, W1€e Kar-
elle, dem (Greiste un den (zesetzen der Ordnungunterstellt werden. Die heute schon „bestehenden und
segensreich wırkenden Vereinigungen ber mögen sıch
betrachten un ach Kräfiten betätigen als Wegbereiter1Ur eine berufsständische Ordnun im Sıinne christ-
licher Gesellschaftsiehre‘‘ 69) Den christlichen ere1nl1-
SUNSCHN und den christlichen Arbeiterführern wırd 1€S

her möglich se1n, weil S1e ja schon immer
„die Ansprüche der Berufsgenossen mıt dem Wohl des

Berulfsstandes in Kınklang gebracht haben
Brauer hat schon Im Jahre 19292 Sanz im gleichenSiıinne VO der Aufgabe der christlichen Gewerkschaften

eschrıeben. Für uns 1n Österreich sıind die verschiede-
Nnen Genossenschaften un VOLr allem heute der (G(Gewerk-
schaftsbund be1l diesem Neubau VO ausschlagsgebenderBedeutung, vorausgesetzt, daß iıhm dementsprechendeAufgaben un Rechte zugestanden werden. Als Sektionen
werden diese Bildungen auch 1in der vollendeten Stände-
ordnung och weıter bestehen. Momentan sınd die (1e-
werkschaften och die eINZISg gesetzlichen Vertretungender Arbeiter und uch der Boden, christliche un ehe-
mals sozlalistische Arbeiter, die heute och großenteilsahseıts stehen, sich treffen un ZUFLE aktıven Mitarbeit 1n
Wiırtschaft un Staat herangezogen werden können. In
gewlssen Punkten, W1€e Figentumsirage 89) und Klassen-
kampfirage, können sıch beide Auffassungen ziemlıich weıt
nähern. „Der verwerltliche Klassenkampf kann entgiftetwerden un sıch wandeln In eh_rliche‚ VO Gerechtigkeits-
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wıllen getragene Auseinandersetzung. zwischen den Ias-
SCH, die och nıcht den allseıts ersehnten sozlalen
Frieden bedeutet, ber doch als Ausgangspunkt dienen
kann un soll, VO  e dem AUus INa  - ZUT einträchtigen Za
sammenarbeıt der Stände sıch emporarbeitet” (85, 63)
i)he fallweıse Zusammenarbeıt der Unternehmer und Ar-
beıter., die ‚ Tarıfverträge, die Pflege des Berufsgedankens
zönnen den geeinten Berufsstand vorbereıten.

Uns Priester beunruhigt och immer das ungelöste
Problem der seelsorglıchen Wiedergewinnung der Arbeıt-
ier Um diese Frage ist still geworden. Wir muüssen sS1e
wieder einmal AUS uUNnseTeEL Nn Verantwortung heraus

acken. Wel Andeutungen mögen noch Platz finden.
Wenn die Ständeordnung ach christlichen rundsätzen
aufgebaut werden soll, mussen WITr darüber wachen, daß
Gerechtigkeıt, sozlales Denken und wirkliches T1sStenNn-
i1um den Ausschlag dabe1 geben; sonst schaden WITLr

Seelsorge un dem Ansehen der Kirche. en Arbe1l1-
tern als Aposteln unter den Arbeitern und der kathoh-
schen Laienintelligenz, die eute och Ansehen und Eın-
Auß auf die Arbeıiter hat un eine ehrliche, innere Aus-
einandersetzung mıt ihnen sucht, fäallt vielleicht die wıich-
iigste Au{fgabe (Rundschreiben 109, 111) Die mMuUuSSeEN
WITr tördern un halten. Es geht wieder einmal die
Katholische Aktion. Die sıttlıche Erneuerung ist ja och
wichtiger aqals die Zuständerefiorm.

W ürde der sozlale Urganısmus NacC den eisungen
des Heiligen Vaters wiederhergestellt se1ın, ware das
Wort des heiligen Paulus einigermaßen anwendbar (71)
„Der e1b ZUFF Einheit gefügt durch die Verbun-
denheit der Dienstleistungen aller Glieder, indem jeder
eıl dıie ihm AnSgeEMESSCHE Betätigung verrichtet, entfaltet
seın Wachstum, bıs 1n der Liebe erbaut ist  eb (Eph 4, 16)
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